
   

Gemeinde 

Satzung 

Die Gemeinde Maisach erlässt aufgrund §§ 2, 3, 4, 9, 10 und 13a Baugesetzbuch –BauGB–, 

Art. 81 Bayerische Bauordnung –BayBO– und Art. 23 Gemeindeordnung für den Freistaat 

Bayern –GO– in der jeweils zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses gültigen Fassung diesen 

Bebauungsplan als Satzung.  
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Dieser Bebauungsplan ersetzt innerhalb seines Geltungsbereichs die Festsetzungen des Be-

bauungsplans „Gernlinden, Brucker Straße West“, bekannt gemacht am 20.10.2005, vollstän-

dig.  

A Festsetzungen 

1 Geltungsbereich 

1.1   Grenze des räumlichen Geltungsbereichs 

2 Art der baulichen Nutzung 

2.1   Fläche für den Gemeinbedarf mit folgender 

Zweckbestimmung: 

2.1.1   Schule 

3 Maß der baulichen Nutzung 

3.1  GR 470 Die zulässige Grundfläche beträgt 470 Quadratmeter 

3.1.1 Die festgesetzte Grundfläche kann durch die in § 19 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauNVO 

genannten Anlagen bis zu einer Gesamt-Grundflächenzahl von 0,8 überschritten 

werden. 

3.2  511,1 Höhenkote in Meter über Normalhöhen-Null für die 

Bemessung der max. zulässigen Wand- und Firsthöhe: 

511,1 m ü. NHN (Höhen über Normalhöhen-Null (NHN) im 

DHHN2016 (Statuszahl 170)) 

3.3  WH 7,1 Die maximal zulässige Wandhöhe beträgt 7,1 m 

Die Wandhöhe wird gemessen vom gem. A 3.2 

festgesetzten Höhenbezugspunkt bis zum traufseitigen 

Schnittpunkt der Außenwand mit der Oberkante Dachhaut 

bei geneigten Dächern, bzw. bis zur Oberkante der Attika 

bei Flachdächern. 

3.4  FH 7,6 Die maximal zulässige Firsthöhe beträgt 7,6 m  

Die Firsthöhe wird gemessen vom gem. A 3.2 

festgesetzten Höhenbezugspunkt bis zum höchsten Punkt 

der äußeren Dachhaut. 

3.5 Geländeabgrabungen sind bis zu einer Höhe von 510,5 m ü. NHN (Höhen über 

Normalhöhen-Null (NHN) im DHHN2016 (Statuszahl 170)) zulässig. Im 

Kronenbereich von bestehenden Bäumen sind Abgrabungen und Aufschüttungen 

nicht zulässig. 
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